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Beitrittserklärung 
 

 

Ich erkläre hiermit meinen Eintritt. 

______________________________________________________________ 
Vor- und Zuname 

______________________________________________________________ 
Geburtstag 

______________________________________________________________ 
PLZ, Ort, Ortsteil 

______________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer 

______________________________________________________________ 
Telefon 

______________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse 

______________________________________________________________ 
Eintritt ab: 

 

Die Satzung der Wanderfreunde Rheingau e.V. habe ich erhalten und erkenne sie 
an. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten in einer elektronischen 
Datenverarbeitung gespeichert und für Vereinszwecke maschinell ausgewertet 

werden. Durch die Anerkennung der Satzung stimme ich der Veröffentlichung von 
Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu. 

 

 

_______________________________________, ______________ 
Ort      den 

 

_________________________________________________________ 
Unterschrift 

 

_____________________________________ 
Für den Vorstand 

 

Bitte beachten: Ehepaare bitte getrennte Beitrittserklärungen ausstellen. 

 

 

Wanderfreunde Rheingau e.V. 
 
 
 
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: DE49WFR00000462650 
Ihre Mandatsreferenz-Nummer:  WIRD SEPARAT MITGETEILT 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige die Wanderfreunde Rheingau e.V. den Jahres-Mitgliedsbeitrag von 
15,--€ von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von Wanderfreunde Rheingau e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

__________________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 

__________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer 

__________________________________________________________ 
Postleitzahl und Ort  

_____________________________ ________ | ___ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 

D E __ | ____ | ____ | ____ | ____ | __ 
IBAN 

 

_____________________________________________________ 
Ort und Datum 

 

_______________________________________________ 
Unterschrift 
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Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von 
Personenbildern 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Wanderverein 

„Wanderfreunde Rheingau e.V.“ 
(im folgenden Wanderfreunde genannt) 
 
Folgende Angaben (falls vorhanden) sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 

______________________________________________________________ 
Name 

______________________________________________________________ 
Vorname 

______________________________________________________________ 
Geburtsdatum 

______________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer 

______________________________________________________________ 
PLZ, Ort 

______________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse 

______________________________________________________________ 
Telefon Festnetz 

______________________________________________________________ 
Telefon Mobil 

 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch 
an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Vorbereitung von Wanderungen etc.) weitergegeben werden dürfen. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit 
durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. (siehe Anlage) 

Die beigefügten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

___________________________________________  _____________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 

 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei vereinsbezogenen Veranstaltungen und zur  

Präsentation von Wanderbildern und -berichten angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

- Homepage des Vereins (www.wanderfreunde-rheingau.de 

- Regionale Presseerzeugnisse (z.B. Rheingau-Echo, Wiesbadener Kurier) 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in 
sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht 
ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem 
Verein erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die Wanderfreunde nicht 
sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die 
Wanderfreunde können nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen 
von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme 
an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

___________________________________________  _____________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 

 

Der Widerruf ist zu richten an:  
Wanderfreunde Rheingau e.V., Schnitterweg 51a, 65375 Oestrich-Winkel 
Telefon: +49 6723/999 200 - E-Mail info@wanderfreunde-rheingau.de 
  

http://www.wanderfreunde-rheingau.de/
mailto:info@wanderfreunde-rheingau.de
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Art. 12 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) 
Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die Ausübung der Rechte der betroffenen 
Person 

(1) Der Verantwortliche trifft geeignete Maßnahmen, um der betroffenen Person alle Informationen gemäß den 
Artikeln 13 und 14 und alle Mitteilungen gemäß den Artikeln 15 bis 22 und Artikel 34, die sich auf die Verarbeitung 
beziehen, in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen 
Sprache zu übermitteln; dies gilt insbesondere für Informationen, die sich speziell an Kinder richten. Die Übermittlung 
der Informationen erfolgt schriftlich oder in anderer Form, gegebenenfalls auch elektronisch. Falls von der betroffenen 
Person verlangt, kann die Information mündlich erteilt werden, sofern die Identität der betroffenen Person in anderer 
Form nachgewiesen wurde. 

(2) Der Verantwortliche erleichtert der betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 22. In 
den in Artikel 11 Absatz 2 genannten Fällen darf sich der Verantwortliche nur dann weigern, aufgrund des Antrags der 
betroffenen Person auf Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 22 tätig zu werden, wenn er glaubhaft 
macht, dass er nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu identifizieren. 

(3) Der Verantwortliche stellt der betroffenen Person Informationen über die auf Antrag gemäß den Artikeln 15 bis 22 
ergriffenen Maßnahmen unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags zur 
Verfügung. Diese Frist kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter Berücksichtigung der 
Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person 
innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über eine Fristverlängerung, zusammen mit den Gründen für die 
Verzögerung. Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so ist sie nach Möglichkeit auf elektronischem Weg 
zu unterrichten, sofern sie nichts anderes angibt. 

(4) Wird der Verantwortliche auf den Antrag der betroffenen Person hin nicht tätig, so unterrichtet er die betroffene 
Person ohne Verzögerung, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über die Gründe 
hierfür und über die Möglichkeit, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf einzulegen. 

(5) Informationen gemäß den Artikeln 13 und 14 sowie alle Mitteilungen und Maßnahmen gemäß den Artikeln 15 bis 
22 und Artikel 34 werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Bei offenkundig unbegründeten oder - insbesondere im 
Fall von häufiger Wiederholung - exzessiven Anträgen einer betroffenen Person kann der Verantwortliche entweder 

a) ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die Verwaltungskosten für die Unterrichtung oder die Mitteilung oder 
die Durchführung der beantragten Maßnahme berücksichtigt werden, 

oder 
b) sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden. 
Der Verantwortliche hat den Nachweis für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags zu 
erbringen. 

(6) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person, die den Antrag gemäß den 
Artikeln 15 bis 21 stellt, so kann er unbeschadet des Artikels 11 zusätzliche Informationen anfordern, die zur 
Bestätigung der Identität der betroffenen Person erforderlich sind. 

(7) Die Informationen, die den betroffenen Personen gemäß den Artikeln 13 und 14 bereitzustellen sind, können in 
Kombination mit standardisierten Bildsymbolen bereitgestellt werden, um in leicht wahrnehmbarer, verständlicher und 
klar nachvollziehbarer Form einen aussagekräftigen Überblick über die beabsichtigte Verarbeitung zu vermitteln. 
Werden die Bildsymbole in elektronischer Form dargestellt, müssen sie maschinenlesbar sein. 

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 92 delegierte Rechtsakte zur Bestimmung der 
Informationen, die durch Bildsymbole darzustellen sind, und der Verfahren für die Bereitstellung standardisierter 
Bildsymbole zu erlassen. 

Art. 13 

 Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person 

(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen 
Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit: 

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters; 

b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; 

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung: 

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem 
Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten und 

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine 
internationale Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines 
Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 

https://dejure.org/gesetze/DSGVO/13.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/14.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/15.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/22.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/34.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/15.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/22.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/11.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/15.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/22.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/15.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/22.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/13.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/14.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/15.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/22.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/34.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/15.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/21.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/11.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/13.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/14.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/92.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/6.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/46.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/47.html
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oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf  die geeigneten oder angemessenen Garantien und die 
Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind. 

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt 
der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und 
transparente Verarbeitung zu gewährleisten: 

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien 
für die  Festlegung dieser Dauer; 

b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen 
Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines 
Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit; 

c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das 
Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird; 

d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen 
Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte und 

f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 
und - zumindest in diesen Fällen - aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und 
die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als 
den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser 
Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß 
Absatz 2 zur Verfügung. 

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits über die 
Informationen verfügt. 

Art. 14 

Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden 

(1) Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der 
betroffenen Person Folgendes mit: 

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters; 

b) zusätzlich die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; 

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die  
Verarbeitung; 

d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten; 

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an einen Empfänger in einem 
Drittland oder einer internationalen Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines 
Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 
oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die 
Möglichkeit, eine Kopie von ihnen zu erhalten, oder wo sie verfügbar sind. 

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person die folgenden 
Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind, um der betroffenen Person gegenüber eine faire und transparente 
Verarbeitung zu gewährleisten: 

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien 
für die Festlegung dieser Dauer; 

b) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem 
Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 

c) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen 
Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung und eines Widerspruchsrechts 
gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit; 

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das 
Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird; 

e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

f) aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls ob sie aus öffentlich zugänglichen 
Quellen stammen; 

https://dejure.org/gesetze/DSGVO/49.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/6.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/22.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/46.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/47.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/49.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/6.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/6.html
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g) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 
4 und -zumindest in diesen Fällen - aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und 
die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

(3) Der Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den Absätzen 1 und 2 

a) unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung der personenbezogenen Daten innerhalb 
einer angemessenen Frist nach Erlangung der personenbezogenen Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats, 

b) falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation mit der betroffenen Person verwendet werden sollen, 
spätestens zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung an sie, oder, 

c) falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt der ersten 
Offenlegung. 

(4) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als 
den, für den die personenbezogenen Daten erlangt wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser 
Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß 
Absatz 2 zur Verfügung. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, wenn und soweit 

a) die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt, 

b) die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 
würde; dies gilt insbesondere für die Verarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für 
wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke vorbehaltlich der in Artikel 89 
Absatz 1 genannten Bedingungen und Garantien oder soweit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte 
Pflicht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt 
In diesen Fällen ergreift der Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der 
berechtigten Interessen der betroffenen Person, einschließlich der Bereitstellung dieser Informationen für die 
Öffentlichkeit, 

c) die Erlangung oder Offenlegung durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 
Verantwortliche unterliegt und die geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen 
Person vorsehen, ausdrücklich geregelt ist oder 

d) die personenbezogenen Daten gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten dem 
Berufsgeheimnis, einschließlich einer satzungsmäßigen Geheimhaltungspflicht, unterliegen und daher vertraulich 
behandelt werden müssen. 

  

https://dejure.org/gesetze/DSGVO/22.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/89.html
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S A T Z U N G der Wanderfreunde Rheingau e.V. 

vom 21. August 2006, zuletzt geändert durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 12. August 2020. 

§ 1 Name und Sitz des Vereins 

Der Verein führt den Namen "Wanderfreunde Rheingau ". Nach dem Eintrag in das Vereinsregister beim 
zuständigen Amtsgericht führt er den Zusatz „e. V.“. 

Der Verein hat seinen Sitz in Geisenheim. 

§ 2 Zweck des Vereins 

Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Wanderns für jedermann in der Gemeinschaft, unter Berücksichtigung 
des Natur- Landschafts- und Umweltschutzes.  
Der Vereinszweck wird verwirklicht, insbesondere durch: 

- Planung und Durchführung von geführten Wanderungen zur Erhaltung der Gesundheit und Pflege 
- der Gemeinschaft, 
- Veranstaltungen und Lehrgänge, die dem Vereinszweck dienen. 
- Der Verein lehnt im Rahmen der Vereinsarbeit jegliche Bindung politischer, konfessioneller und 

klassentrennender Art ab. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig, weder auf Erwerb gerichtet, noch 
dient er eigenwirtschaftlichen Zwecken. 

Mittel des Vereins dürfen nur für satzungs-gemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
begünstigt werden. 

§ 4 Mitgliedschaft 

Ordentliches Mitglied und Amtsträger kann in der Regel jede männliche oder weibliche Person wer-den, die die 
Volljährigkeit hat und den Zielen des Vereins zustimmt. Jugendliche können nur mit schriftlicher Zustimmung der 
gesetzlichen Vertreter aufgenommen werden. 

Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt nach schriftlichem Antrag durch Beschluss des Vorstandes. 

Der Vorstand kann verdiente Mitglieder auf Grund eines Beschlusses der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern 
und verdienstvolle Vorsitzende zu Ehrenvorsitzenden ernennen. 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitgliedes, dem freiwilligen Austritt oder Ausschluss. Die schriftliche 
Austrittserklärung muss mit der Frist von einem Monat jeweils zum Ende des Geschäfts-jahres gegenüber dem 
Vorstand erklärt werden. 

Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere: 

- ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, 
- die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten, 
- wenn das Mitglied trotz zweimaliger Mahnung seinen Beitrag nicht entrichtet. 

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand nach Anhörung des Betroffenen. 

Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die binnen einem Monat 
schriftlich an den Vorstand zu richten ist. Über die Beschwerde entscheidet endgültig die nächste ordentliche 
Mitgliederversammlung. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Rechte. 

§ 6 Beiträge 

Mitgliedsbeiträge sind zu entrichten und werden kalenderjährlich, d.h. vom 01.01. bis 31.12. erhoben. 

Monatsbeiträge sind nicht vorgesehen. Eine Beitragserhöhung ist rückwirkend ab dem 01.01. des Kalenderjahrs, in 
dem sie beschlossen wird, zulässig. 

Höhe und Fälligkeit der Jahresbeiträge werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Hierzu ist die einfache 
Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmit-glieder erforderlich. 

Die Mitgliedsbeiträge werden durch Bankeinzug eingezogen. Aus Fehlbuchungen resultierende Kosten gehen zu 
Lasten des Verursachers (z.B. bei Namens-, Wohnungs- oder Bankwechsel bzw. Änderung der Bankkonten). 
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Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Den Mitgliedern des Vorstandes 
und Mitgliedern, die mit einer Vorwanderung beauftragt wurden, werden die nachgewiesenen notwendigen Auslagen 
erstattet. 

Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende sind von der Beitragspflicht befreit; sie haben die gleichen Rechte wie 
ordentliche Mitglieder. 

§ 7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 

- die Mitgliederversammlung, 
- der geschäftsführende Vorstand, 
- der erweiterte Vorstand. 

§ 8 Mitgliederversammlung 

Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere: 

- Wahl und Abwahl des Vorstands,  
- Entlastung des Vorstands, 
- Entgegennahme der Berichte des Vorstandes einschließlich des Berichtes des Kassenwartes / der 

Kassenwartin, 
- Wahl der Kassenprüfer, 
- Festsetzung von Beiträgen, Umlagen und deren Fälligkeit, 
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung einschließlich der Änderung des Vereinszwecks, 
- Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins,  
- Ernennung von besonders verdienstvollen Mitgliedern zu Ehrenmitgliedern, 
- Entscheidung über den Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen. 

In Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Vorstands fallen, kann die Mitgliederversammlung Empfehlungen an 
den Vorstand weiterleiten. Der Vorstand kann seinerseits in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereiches die 
Meinung der Mitgliederversammlung einholen. 

§ 9 Einberufung von Mitgliederversammlungen (Jahreshauptversammlung) 

Jeweils im ersten Quartal eines Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. 

Jedes Mitglied wird zur Mitgliederversammlung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen vom Vor-stand schriftlich 
eingeladen. Das Einladungsschreiben wird an die zuletzt gemeldete Anschrift bekannt gegeben. Anträge zur 
Jahreshauptversammlung müssen spätestens eine Woche vor der Versammlung beim 1. Vorsitzenden schriftlich 
eingereicht werden. 

§ 10 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen müssen durch den Vorstand einberufen werden, wenn dies im Interesse 
des Vereins liegt oder wenn dies schriftlich, durch begründeten Antrag von mindestens 20% der Mitglieder, unter 
Angabe des Verhandlungsgegenstandes verlangt wird. Die außerordentliche Mitgliederversammlung ist dann 
spätestens drei Wochen nach Eingang des Antrages einzuberufen. 

Die Einladung soll zwei Wochen, muss aber spätestens eine Woche vorher schriftlich an jedes Mitglied erfolgen und 
zwar unter Angabe der Tagesordnung. Die außerordentliche Mitgliederversammlung hat die gleichen Befugnisse wie 
die ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung). 

§ 11 Ablauf und Beschlussfassung von Mitgliederversammlungen 

Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden oder von einem 
anderen Vorstandsmitglied geleitet. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. 

Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Abwahl des Vorstandes, Satzungsänderungen einschließlich der Änderung des 
Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins können nur mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
ist ein Protokoll anzufertigen, das der Versammlungsleiter und der Schriftführer (Protokollführer) zu unterzeichnen 
haben. 

§ 12 Der geschäftsführende Vorstand 

Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus fünf Personen, dem 1. und 2. Vorsitzenden, dem Kassenwart/der 
Kassenwartin und dem Schriftführer/der Schriftführerin und dem Wanderwart/ Wanderwartin. 

Der 1. Vorsitzende vertritt den Verein jeweils allein. Der 2. Vorsitzende, der Schriftführer / die Schrift-führerin, der 
Kassenwart / die Kassenwartin und der Wanderwart/Wanderwartin sind jeweils zu zweit vertretungsberechtigt 
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§ 13 Der erweiterte Vorstand 

Zur Unterstützung des geschäftsführenden Vorstands und Durchführung bestimmter Aufgaben wird ein erweiterter 
Vorstand gebildet. 

Dieser umfasst bis zu drei Beisitzer, die von der Mitgliederversammlung gewählt werden. Für die Wahl gelten die 
Kriterien des § 15. 

Den Mitgliedern des erweiterten Vorstands werden Aufgaben zugewiesen, die in Vorstandssitzungen nach § 16 zu 
beschließen sind. 

§ 14 Aufgaben und Zuständigkeiten des Vorstands 

Dem Vorstand obliegen: 

- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung, 
- Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 
- Beschlussfassung über Aufnahmeanträge, Ausschluss von Mitgliedern, 
- Erlass von Vereinsordnungen. 

§ 15 Wahl des Vorstands 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

Der 1. Vorsitzende und Kassenwart / Kassenwartin in geraden Jahren, der 2. Vorsitzende, Schriftführer/Schriftführerin 
und Wanderwart/Wanderwartin in ungeraden Jahren. 

Zum Vorstandsmitglied ist derjenige gewählt, der mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen der 
Mitgliederversammlung erhalten hat. Wird diese Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet eine Stichwahl 
zwischen beiden Mitgliedern statt, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. Bei diesem zweiten 
Wahlgang entscheidet die einfache Mehrheit. Bei Stimmen-gleichheit entscheidet das Los. Die Wahlen erfolgen durch 
Stimmzettel. Wahl durch Akklamation ist zulässig, wenn sich die Mitgliederversammlung einstimmig damit 
einverstanden erklärt. 

Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Wiederwahl ist zulässig. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied. 

Bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Vorstands ist auf der nächsten Jahreshauptversammlung ein neues 
Vorstandsmitglied zu wählen. 

§ 16 Vorstandssitzungen 

Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom 1. oder 2. Vorsitzenden einberufen werden. 
Die Vorlage einer Tagesordnung ist zu empfehlen.  

Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Dabei hat der erweiterte Vorstand beratende 
Funktion. 

Bei Stimmengleichheit ist keine Mehrheit erreicht und somit ist der gestellte Antrag abgelehnt. 

Der Vorstand kann in eiligen Fällen Beschlüsse fassen, die satzungsgemäß der Mitgliederversammlung vorbehalten 
sind. Er hat hierüber in der nächsten Mitgliederversammlung zu berichten. 

§ 17 Kassenprüfung 

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Personen zu Kassenprüfern und einen 
Ersatzkassenprüfer. Diese dürfen nicht Mitglied des Vorstands sein. Wiederwahl ist höchstens einmal zulässig. 

Die Kassenprüfer haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und Belege mindestens einmal im 
Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen. 

Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Bericht und beantragen bei ordnungs-gemäßer Führung 
der Kassengeschäfte die Entlastung des Kassenwartes / der Kassenwartin und der Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstands. 

§ 18 Geschäftsjahr und Rechnungslegung 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 19 Haftung 

Die persönliche Haftung des Vorstands und der von ihm beauftragten Personen wegen eines bei Durchführung der 
satzungsgemäßen Aufgaben entstehenden, nicht vorsätzlich verursachten Schadens ist dem Verein und seinen 
Mitgliedern gegenüber ausgeschlossen. 

§ 20 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte 
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Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der EU-Datenschutz-
Grund-Verordnung (EU-DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über 
persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein im Rahmen der Datenschutzordnung verarbeitet. 

Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene 
Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu 
geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der 
oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

§ 21 Auflösung des Vereins 

Bei Auflösung des Vereins soll das Vermögen des Vereins der Stadt Geisenheim für einen sozialen Zweck zufließen. 
Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens bedürfen vor Verwirklichung der Einwilligung des 
zuständigen Finanzamts. 

§ 22 Inkrafttreten der Satzung 

Die vorliegende geänderte Satzung tritt mit Eintragung ins Vereinsregister in Kraft.  
(Die Eintragung erfolgte am 28.09.2020). 

Der Vorstand 
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	Mittel des Vereins dürfen nur für satzungs-gemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, begünstigt werden.
	§ 4 Mitgliedschaft
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	Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt nach schriftlichem Antrag durch Beschluss des Vorstandes.
	Der Vorstand kann verdiente Mitglieder auf Grund eines Beschlusses der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern und verdienstvolle Vorsitzende zu Ehrenvorsitzenden ernennen.
	§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
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	§ 6 Beiträge
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	Organe des Vereins sind:
	- die Mitgliederversammlung,
	- der geschäftsführende Vorstand,
	- der erweiterte Vorstand.
	§ 8 Mitgliederversammlung
	Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere:
	- Wahl und Abwahl des Vorstands,
	- Entlastung des Vorstands,
	- Entgegennahme der Berichte des Vorstandes einschließlich des Berichtes des Kassenwartes / der Kassenwartin,
	- Wahl der Kassenprüfer,
	- Festsetzung von Beiträgen, Umlagen und deren Fälligkeit,
	- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung einschließlich der Änderung des Vereinszwecks,
	- Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins,
	- Ernennung von besonders verdienstvollen Mitgliedern zu Ehrenmitgliedern,
	- Entscheidung über den Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen.
	In Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Vorstands fallen, kann die Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand weiterleiten. Der Vorstand kann seinerseits in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereiches die Meinung der Mitgliedervers...
	§ 9 Einberufung von Mitgliederversammlungen (Jahreshauptversammlung)
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	Außerordentliche Mitgliederversammlungen müssen durch den Vorstand einberufen werden, wenn dies im Interesse des Vereins liegt oder wenn dies schriftlich, durch begründeten Antrag von mindestens 20% der Mitglieder, unter Angabe des Verhandlungsgegenst...
	Die Einladung soll zwei Wochen, muss aber spätestens eine Woche vorher schriftlich an jedes Mitglied erfolgen und zwar unter Angabe der Tagesordnung. Die außerordentliche Mitgliederversammlung hat die gleichen Befugnisse wie die ordentliche Mitglieder...
	Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden oder von einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
	Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Abwahl des Vorstandes, Satzungsänderungen einschließlich der Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins könne...
	Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus fünf Personen, dem 1. und 2. Vorsitzenden, dem Kassenwart/der Kassenwartin und dem Schriftführer/der Schriftführerin und dem Wanderwart/ Wanderwartin.
	Der 1. Vorsitzende vertritt den Verein jeweils allein. Der 2. Vorsitzende, der Schriftführer / die Schrift-führerin, der Kassenwart / die Kassenwartin und der Wanderwart/Wanderwartin sind jeweils zu zweit vertretungsberechtigt
	§ 13 Der erweiterte Vorstand
	Zur Unterstützung des geschäftsführenden Vorstands und Durchführung bestimmter Aufgaben wird ein erweiterter Vorstand gebildet.
	Dieser umfasst bis zu drei Beisitzer, die von der Mitgliederversammlung gewählt werden. Für die Wahl gelten die Kriterien des § 15.
	Den Mitgliedern des erweiterten Vorstands werden Aufgaben zugewiesen, die in Vorstandssitzungen nach § 16 zu beschließen sind.
	§ 14 Aufgaben und Zuständigkeiten des Vorstands
	Dem Vorstand obliegen:
	- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung,
	- Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,
	- Beschlussfassung über Aufnahmeanträge, Ausschluss von Mitgliedern,
	- Erlass von Vereinsordnungen.
	§ 15 Wahl des Vorstands
	Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt.
	Der 1. Vorsitzende und Kassenwart / Kassenwartin in geraden Jahren, der 2. Vorsitzende, Schriftführer/Schriftführerin und Wanderwart/Wanderwartin in ungeraden Jahren.
	Zum Vorstandsmitglied ist derjenige gewählt, der mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen der Mitgliederversammlung erhalten hat. Wird diese Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet eine Stichwahl zwischen beiden Mitgliedern statt, die...
	Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Wiederwahl ist zulässig.
	Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied.
	Bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Vorstands ist auf der nächsten Jahreshauptversammlung ein neues Vorstandsmitglied zu wählen.
	§ 16 Vorstandssitzungen
	Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom 1. oder 2. Vorsitzenden einberufen werden. Die Vorlage einer Tagesordnung ist zu empfehlen.
	Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Dabei hat der erweiterte Vorstand beratende Funktion.
	Bei Stimmengleichheit ist keine Mehrheit erreicht und somit ist der gestellte Antrag abgelehnt.
	Der Vorstand kann in eiligen Fällen Beschlüsse fassen, die satzungsgemäß der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Er hat hierüber in der nächsten Mitgliederversammlung zu berichten.
	§ 17 Kassenprüfung
	Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Personen zu Kassenprüfern und einen Ersatzkassenprüfer. Diese dürfen nicht Mitglied des Vorstands sein. Wiederwahl ist höchstens einmal zulässig.
	Die Kassenprüfer haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen.
	Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Bericht und beantragen bei ordnungs-gemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Kassenwartes / der Kassenwartin und der Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands.
	§ 18 Geschäftsjahr und Rechnungslegung
	Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
	§ 19 Haftung
	§ 21 Auflösung des Vereins
	Bei Auflösung des Vereins soll das Vermögen des Vereins der Stadt Geisenheim für einen sozialen Zweck zufließen. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens bedürfen vor Verwirklichung der Einwilligung des zuständigen Finanzamts.
	§ 22 Inkrafttreten der Satzung
	Die vorliegende geänderte Satzung tritt mit Eintragung ins Vereinsregister in Kraft.  (Die Eintragung erfolgte am 28.09.2020).
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